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Sehr geehrter Herr Dr. Fürstenberg, 

sehr geehrter Herr Dr. Casser, 

sehr geehrter Herr Dr. Läufer,

vielen Dank für die Vorlage der Abrechnungsvereinbarungen zu Hybrid-DRG, 
die Sie jeweils bilateral beschlossen haben.

Während die von GKV-Spitzenverband (GKV-SV) und Deutscher Krankenhaus
gesellschaft (DKG) geschlossene Vereinbarung zur Umsetzung des Abrech
nungsverfahrens der Hybrid-DRG für den Bereich der Krankenhäuser vom 
6. Februar 2024 eine Abrechnung über die Vergütungssystematik des Vertrags 
nach § 115b SGB V, das heißt nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab für 
ärztlichen Leistungen (EBM), explizit ausschließt, regelt die von GKV-SV und
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Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) beschlossene Abrechnungsverein
barung für den vertragsärztlichen Bereich vom 13. März 2024 das Verhältnis 
von Hybrid-DRG und EBM nicht. Eine Abrechnung von sektorengleichen Leis- - 
tungen (alternativ) nach EBM ist hier weder explizit vorgesehen noch ausge
schlossen. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hätte hier einheitli
che Regelungen für alle beteiligten Leistungserbringer erwartet, denn nur 
durch solche kann dem gesetzgeberischen Ziel einer speziellen sektorenglei
chen Vergütung entsprochen werden.

Das BMG hat mit Schreiben vom 6. Februar 2024 erklärt, dass aus seiner Sicht 
für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowie für Krankenhäuser die Möglich
keit der Abrechnung ambulanter Operationen (auch) nach dem EBM gegeben 
ist, da sich ein Abrechnungsausschluss nach dem Gesetzeswortlaut des § 115f 
SGB V nicht eindeutig ergibt. Die Auffassung, dass sich ein Abrechnungsaus
schluss zwar nur nach dem Gesetzeswortlaut nicht eindeutig ergibt, vertritt das 
BMG weiterhin. Im Ergebnis einer Auslegung des Gesetzes sieht das BMG nun 
jedoch einen Abrechnungsausschluss nach EBM, so wie er auch von GKV-SV 
und DKG in der Vereinbarung für Krankenhäuser verankert wurde.

Die Regelung der Abrechnung von Hybrid-DRG liegt in der Verantwortung der 
Selbstverwaltung. Das BMG würde es begrüßen, wenn durch eine Anpassung 
der Vereinbarung zwischen GKV-SV und KBV die für Vertragsärzte allein nach 
dem Gesetzeswortlaut bestehende Uneindeutigkeit mit Blick auf eine alterna
tive Abrechnung nach EBM nunmehr beseitigt und damit dem Ziel einer sekto- s
rengleichen Vergütung Rechnung getragen würde.

Abschließend möchte ich klarstellend darauf hinweisen, dass durch eine Ab
rechnungsvereinbarung zwischen GKV-SV und KBV selbstverständlich kein 
Ausschluss Dritter von dem Abrechnungsprozess erfolgen kann. Dritten steht 
es frei, jederzeit selbst Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen zu tref
fen. Einheitliche Regelungen mit Blick auf eine Abrechnung nach EBM sind 
gleichwohl auch hier angezeigt.


